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Zitat

Ein Wort noch zur Verrechnung von ausfallenden Stunden im Voraus: Man weiß
natürlich, dass irgendwann im Laufe des Schuljahres Stunden ausfallen (z.B. durch
Studienfahrten, Praktika, vorzeitige Entlassung des Abiturjahrgangs u.a.). Einige
Schulen rechnen solche Fälle bereits zu Beginn des Schuljahres in die Plus-Minus-Bilanz
der Lehrkräfte ein und brummen ihnen schon Vertretungsstunden auf, weil sie ja
wissen, dass am Ende des Schuljahres Stunden ausfallen. Ein solches Verfahren ist
nicht zulässig, wie auch ein Arbeitsgericht in Siegburg bestätigt hat (AG Siegburg
Az1CA/1474/11). Auch die Rechtsprechung des OVG NRW vom 16.10.2008 (Az. 6A
1434/07) und des LAG Hamm vom 13.10.2011 (Az 11 Sa 556/11) spricht diesem
Verfahren die rechtliche Zulässigkeit ab.

Dazu gibt es im Übrigen auch einen eindeutigen Erlass des Ministeriums vom
6.11.2012, der das untersagt. Lesen Sie sich diesen Erlass genau durch. Ich
stelle Ihnen die GEW-Information mit dem anhängenden Erlass im
Downloadbereich unter dem NamenMA-Verrechnung.pdf zur Verfügung.
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